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Aus ben beiberfettigen Darlegungen ge^i wohl {jeroor,
bah In gewiffen gäüen bte ®ampfïraft immeï noch mit
Bedjt xî)ïert ^ßlatj zu behaupten oermag, währenb baS
grofje ArbeitSfetb, baS ber @leïtromotor fcch bereits et»
obert Ijat, ruo^l noch weitere AuSbeljnung gewinnen wirb,

Aufgabe ber beiberfettigen Fachleute roirb eS nod)
roie cor bleiben, ihre Auftraggeber nach beftem SBiffen
unb Rönnen ju beraten, oieUeic^t hiefür gelegentlich auch
etnmal in gegenfeitigen Rontatt ju treten, um, für Auf»
traggeber unb BoltSwirtfctjaft zugleich- bte etfprießlicbfie
Söfung ju finben. Atfreb £>ep, Bûfchttïon.

ërtrttui lifuriidfr Runftbenftinftler.
®er BunbeSrat hat einem ihm oom ®epartement

beS Innern oorgelegten ©ntwurf eines BeglemenieS
„betreffenb bie Beteiligung beS BunbeS an ben
Begebungen zur ©rgaltung htftorifc^ex Runftbenïmâler"
bte Oenehmigung erteilt. Badj biefem Beglement nimmt
ber BunbeSrat auf ben Antrag beS ®epartementeS beS
gnnern jewetlen butd) befonbeten Belauft bie Bertei»
lung bet jährlich für bie Spaltung follet Runfibent»
rnäler bewilligten Rrebite nor. ®tefe Rrebite lönnen
oerwenbet werben: a) gttr Arbeiten zur ©rfjaltung hifto»
nfcher Runftbenïmâler, bie ber (Sibgenoffenfdjaft
gehören, fowle für Ausgrabungen unb Aufnahmen, bie
auf .Rechnung ber letzteren oorgenommen werben ; b) für
©uboentionen an bie Rantone, an anbete öffentlich»
rechtliche Rorporationeti, an ©efeDfcljaften ober fßrioate
Zum >}roec!e ber archäologifchen ©rforfcljung unb AuS»
führung »on Arbeiten pr Spaltung htfiorifcher Ranft»

unb Aufnah
^ ^ Ausführung oon Ausgrabungen

ben BorfdE)lag beS Departements beS Innern
wählt ber BunbeSrat eine ©jçpertenïommiffion oon
neun BMtgltebern, bie bie Aufgabe hat: alle fragen unb
@ef«häfte ju prüfen, bie ihr mit Bezug auf bie Berwen»
bung ber Rrebite unterbreitet werben, bte für bte im
oorhergehenben Artifel bezeichneten gmecie bewilligt ftnb ;
im ©inne beS genannten BunbeSbefchluffeS für bie @r»
h alt un g ber hiftorifdjen Runftbenïmâler in ber Schweiz
ju Jorgen unb zu bem ßwedte oon fidj auS Anträge zu
fteUen; bem Departement beS Innern in ber BoKztehung
ber oom BunbeSrate gefaxten Befdjlüffe behilflich zu fern
unb in ©emäjjheit ber Qnftruïtionen beS Departements
beS Innern pettobifd^c Beriete über ihre Dätigfeit unb
wettere, ben ©egenftanb biefer Dätigfett betreffenbe Ar»
betten zu oeröffentlichen.

Die Rommiffion führt ben Ditel: „@ibgenöffifc§e
Rommiffion für Ijiftortfc^e Runftbentmäler". ©te er»
neuert fidEj in ber SBeife, baff alljährlich bie äR it g lieber,
bie oier 3ahre im Amt ftnb, austreten unb erfetjt werben.
Die auStretenben SJlitglleber finb erft nach Ablauf oon
Zwei fahren wieber wählbar, güt Bräfibent unb Btge»
präfibent, bie oom BunbeSrat gewählt werben, gelten
btefe 9Bählbar!eitSoorf<hriften nicht.

Der Bunb gewahrt ©uboentionen für bie archao»
iogifehe ®rforfchung unb bte Schaltung fchweizetifcher
Runftbenïmâler oon hetoortagenbem Qntereffe, wenn ber
©iger.tümer oor Beginn ber Arbeiten ein bahlnzielenbeS
©efuch einreibt ober wenn bie ®jpertenlommiffion einen,
bezüglichen Antrag fteilt unb mit bem ©igentümer Mu»

fichtiid) ber auszuführenben Arbeiten eine Betftänbigung
erzielt ift. Die ©uboentionSbewiUigung wirb an eine

Beihe oon Bebingungen gefnüpft, bie bem Bunb gegen»
über etngehalten werben muffen. Der fpöchfianfah
ber ©uboentionen beträgt 30 Prozent, innerhalb biefer
©durante fet)t baS Departement auf ben Antrag ber ©j»
pertenfommiffion bie ©ïala fefi, inbetn eS bte Arbeiten
unter Berüdftchtigung na^fiehenber gaïforen flaffifi»
Ziert: a) Die er fie Rategorte, auf welche bie nlebrtgfien
Anfähe anzuwenbeu ftnb, foil biejenigen Runftbenïmâler
untfaffen, bte irgettb einem praïtifehen fjwecfe bietten,
wte itt ©ebrauch ftchenbe Ritten, Batijäufer, bewohnte
unb benutzte ©chlöffer, Käufer, Brunnen ufw. j}n biefc
Rategorte fallen in ber Begel auch öle Beïonftruïtionen
unb bte Srgänzungen beS ehemaligen BeftanbeS gifla '

rtfeh« Runftbenïmâler. b) Die zweite Rategorte um»
fafjt bie rein archäologifchen unb roiffenfdjaftltchen Ar»
betten, bie zum groede pcaïiifchet Bettuhung nid)t not»
wenbig ftttb, wie archaologifdEje Ausgrabungen, archao»
logtfehe ©rforfchungen oon ©ebäuben als Borarbeit für
ihre eigentliche Beftaurterung, Aufnahmen, Schaltung
oeretnzelter Blalereten ufw. c) Der höchfie Anfah
(britte Rategorte) foH angewenbet werben für bte ®r=

haltung oon Runftbenïmâlern, bie ïetne praflifdhe Ber»
wenbung mehr ftnben, wte alte Blngmauetn unb aufjet
©ebraud) ftehenbe ©tabttürme, ihrer utfprünglidhen Be»

ftimmung entzogene Ritten unb Rapellen, Ijiftorifdh ober
ïûnftlerifch wertootle ©ebäube, benen bie Oefahr beS

Abbruches broht ufw.
Die normale BettragSquote ïanti je nach ben obwal»

tenben Berhältniffen ^erabgefe^t werben, fo inSbe»

fonbere, wenn baS Unternehmen au^erorbentlich höh«
Roften oerurfadjt unb wenn bie finanzielle Sage beS

I
©efuchfteUerS ihm erlaubt, einen erheblichen Seil ber

' Roften zu tragen. Dte gewährten ©uboentionen werben
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Aus den beiderseitigen Darlegungen geht wohl hervor,
daß in gewissen Fällen die Dampfkraft immer noch mit
Recht ihren Platz zu behaupten vermag, während das
große Arbeitsfeld, das der Elektromotor sich bereits er-
obert hat, wohl noch weitere Ausdehnung gewinnen wird.

Aufgabe der beiderseitigen Fachleute wird es noch
wie vor bleiben, ihre Auftraggeber nach bestem Wissen
und Können zu beraten, vielleicht hiefür gelegentlich auch
einmal in gegenseitigen Kontakt zu treten, um. für Aus-
traggeber und Volkswirtschaft zugleich, die ersprießlichste
Lösung zu finden. Alfred Heß, Rüschltkon.

ErWiW WorWer KmWentià.
Der Bundesrat hat einem ihm vom Departement

des Innern vorgelegten Entwurf eines Reglern entes
„betreffend die Beteiligung des Bundes an den
Bestrebungen zur Erhaltung historischer Kunstdenkmäler"
die Genehmigung erteilt. Nach diesem Reglement nimmt
der Bundesrat auf den Antrag des Departements des
Innern jeweilen durch besonderen Beschluß die Vertei-
lung der jährlich für die Erhaltung solcher Kunstdenk-
mäler bewilligten Kredite vor. Diese Kredite können
verwendet werden! a) Für Arbeiten zur Erhaltung histo-
rischer Kunstdenkmäler, die der Eidgenossenschaft
gehören, sowie für Ausgrabungen und Ausnahmen, die
aus Rechnung der letzteren vorgenommen werden; d) für
Subventionen an die Kantone, an andere öffentlich-
rechtliche Korporationen, an Gesellschaften oder Private
zum Zwecke der archäologischen Erforschung und Aus-
sührung von Arbeiten zur Erhaltung historischer Kunst-

und Aufnah^à ^ Ausführung von Ausgrabungen

àî den Vorschlag des Departements des Innern
wählt der Bundesrat eine Expertenkommission von
neun Mitgliedern, die die Aufgabe hat: alle Fragen und
Geschäfte zu prüfen, die ihr mit Bezug auf die Verwen-
dung der Kredite unterbreitet werden, die für die im
vorhergehenden Artikel bezeichneten Zwecke bewilligt sind;
un Sinne des genannten Bundesbeschlusses für die Er-
Haltung der historischen Kunftdenkmäler in der Schweiz
zu sorgen und zu dem Zwecke von sich aus Anträge zu
stellen; dem Departement des Innern in der Vollziehung
der vom Bundesrate gefaßten Beschlüsse behilflich zu sein
und in Gemäßheit der Instruktionen des Departements
des Innern periodische Berichte über ihre Tätigkeit und
weitere, den Gegenstand dieser Tätigkeit betreffende Ar-
bellen zu veröffentlichen.

Die Kommission führt den Titel: „Eidgenössische
Kommission für historische Kunftdenkmäler". Sie er-
neuert sich in der Weise, daß alljährlich die Mitglieder,
die vier Jahre im Amt sind, austreten und ersetzt werden.
Die austretenden Mitglieder sind erst nach Ablauf von
zwei Jahren wieder wählbar. Für Präsident und Vize-
Präsident, die vom Bundesrat gewählt werden, gelten
diese Wählbarkeitsvorschriften nicht.

Der Bund gewährt Subventionen für die archäo-
logische Erforschung und die Erhaltung schweizerischer
Kanstdenkmäler von hervorragendem Interesse, wenn der
Eigentümer vor Beginn der Arbeiten ein dahinzielendes
Gesuch einreicht oder wenn die Expertenkommission einen,
bezüglichen Antrag stellt und mll dem Eigentümer hin-
sichllich der auszuführenden Arbeiten eine Verständigung
erzielt ist. Die Subventionsbewilligung wird an eine
Reihe von Bedingungen geknüpft, die dem Bund gegen-
über eingehalten werden müssen. Der Höchstansatz
der Subventionen beträgt 30 Prozent. Innerhalb dieser
Schranke setzt das Departement auf den Antrag der Ex-
pertenkommission die Skala fest, indem es die Arbeiten
unter Berücksichtigung nachstehender Faktoren klassifi-
ziert: Die erste Kategorie, auf welche die niedrigsten
Ansätze anzuwenden sind, soll diejenigen Kunstdenkmäler
umfassen, die irgend einem praktischen Zwecke dienen,
wie in Gebrauch stehende Kirchen, Rathäuser, bewohnte
und benutzte Schlösser, Häuser, Brunnen usw. In diese

Kategorie fallen in der Regel auch die Rekonstruktionen
und die Ergänzungen des ebemaligen Bestandes histo-
rischer Kunftdenkmäler. d) Die zweite Kategorie um-
faßt die rein archäologischen und wissenschaftlichen Ar-
bellen, die zum Zwecke praktischer Benutzung nicht not-
wendig sind, wie archäologische Ausgrabungen, archäo-
logische Erforschungen von Gebäuden als Vorarbeit für
ihre eigentliche Restaurierung. Aufnahmen, Erhaltung
vereinzelter Malereien usw. e) Der höchste Ansatz
(dritte Kategorie) soll angewendet werden für die Er-
Haltung von Kunstdenkmätern, die keine praktische Ver-
wendung mehr finden, wie alte Ringmauern und außer
Gebrauch stehende Stadttürme, ihrer ursprünglichen Be-
stimmung entzogene Kirchen und Kapellen, historisch oder
künstlerisch wertvolle Gebäude, denen die Gefahr des

Abbruches droht usw.
Die normale Beitragsquote kann je nach den obwal-

tenden Verhältnissen herabgesetzt werden, so insbe-
sondere, wenn das Unternehmen außerordentlich hohe
Kosten verursacht und wenn die finanzielle Lage des

> Gesuchstellers ihm erlaubt, einen erheblichen Teil der
> Kosten zu tragen. Die gewährten Subventionen werden
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nur im BerlpltniS §u ben effeftioen Auslagen auige»
richtet; AtachtragSfuboentionen an Krebitüberfchreitungen
werben nic^t bewißigi, eS fei beim, baß tmoorhergefehene,
im Betlaufe ber arbeiten gemalte ©ntbecïungen eine
©rwetterung beS Arbeitsprogramms erforbetn, roobei
bann ein neueS BeltragSgefuc!) einzureichen ift.

©as neue Reglement tritt f of ort in Kraft.

Bedingungen
für bic 91u0füf)iiittg oon ©ittbcctungé-

arbeiten mit ©act)$>a^e unb b3ol^ement.
gn ber testen geit ftnb mit wleberhclt angefragt

worden, in metier gorm bie Bebtngungen für bie AuS»

fuSjrung oon ©inbecîurigSarbeiten mit ©achpappe unb
.Çioljjement unb Ktebemaffen fefigeiegt werben foßten,
bamit fie ben gorbetungen ber Bißigfeit gegenüber bem
Arbeitsoergeber unb gegenüber bem Unternehmer einiger»
moffen geredet mürben.

3Bir unterbreiten folgenbe SSorft^Iäge :

1. ®a§ Angebot ift nur für fofortige Bufage nach
©mpfcng gültig, wenn nicht in bemfelben etne anbete
Stift feft gelegt ift.

2. ©öS Angebot oerfteht fich bei einfachen unb boppeß
lagigen sßappbädjern für ein 9ieigungS»BerbättnlS oon
minbeftenS 1:6, bei .£>olzzementbäd}ern oon 1:20. ©tefe
Rahlen brürten baS BerhäliniS ber |jöhe jur ganzen
©runblinie aus, gleidjfchentligeS ©retedt angenommen.

3. ©Inbecfungen mittels ©anpappe unb Çoljjement
fd) ließen bie Bebadfjung lufibidht ab, ber Auftraggeber
muß baijer ©orge tragen, baß fachgemäße Süftung an

* gebracht wirb. gür ©djroitzen, ©ropfen ber ©achfdhalung
unb baburch entftehenbe ©chäben haftet bie Steferfirma
nicht.

4. ©ie Alaterialien unb ©eräte merben bei ißlah'
arbeiten frei BerroenbiingSfieße, für auSmärtige Arbeiten
fret Bahnhof ©mpfangSftalion geliefert, ©te ©ntlabe» unb
etwaigen Abfuhrfoften, fomie bte SBteberanfutjr ber übrig
gebliebenen ÜJtateriatien unb ©eräte trägt ber Auftrag»
gebet, erfterc aber nur bann, menn fte in Abroefenhett
ber ©adhbecîer (Slîontagearbeiter, SBerîarbeiter) eintreffen.
©aS geringe etforberfidhe Brennmaterial zum ©rroärmerc
ber Sit äffe, fotoie ©an'o pm Be ft reuen ber fertig ge=
fteüten ©adjfläChe, finb bei auSioärtigen Arbeiten oom
Auftroggeber rechtzeitig toftenloS zur Betfügung p fteflen.
©er Auftraggeber nimmt bie eingegangenen Materialien
unb ©eräte bis zur Übergabe an bte ©achbecfer in ©Cfjut),
ebenfo übrig gebliebenes SJiaterial unb ©eräte naCh Ab»
reifen betfelben, Bei auswärtigen Arbeiten trägt ber
Auftraggeber bafür ©orge, baß bte jurüdgebliebenen
Sltaterialien unb ©eräte fofort an bie Steferfirma jurücf»
gefanbt werben. Sßenn ber Auftraggeber nicht gleichzeitig
ber Bauherr iff, hut er bie oorfiehenben wie nachftehenben
Betpfltchiungen bem Bauherrn aufzuerlegen, foweit biefer
für bie Ausführung betfelben aufjutommen hat.

5. ©er Auftraggeber hut ber Steferfirma bei auS»

märtigeu Arbeiten Seitern unb ©erüfte, bte pr Arbeits--
auSführung notraenbig ftnb, foftenfret zur Berfügung zu
fteGen. ©en anbern an ber Bauausführung beteiligten
Unternehmern ift aufzuerlegen, baß fie bte Benutzung
ber an bem Baumert oorhanbenen Seitern unb ©erüfte
foftenfret geftaiten, ebenfo bie SJUtbenufpng oon oorlpn»
benen Aufzügen, jeboch gegen angemeffene ©ntfdjäbigung,
unb foweit bie Arbeiten be§ BefttzerS durch btefe Be=

nutpng nicht behtnbeü werben,
6. ©ie nach ben UnfalloerhütungSoorfdhrifien etfor=

berlidhen Lüftungen hol ber Auftraggeber in gebrauchs»

fähigem guftanbe zu ftellen. gaü§ fie nid)t oorhanben
ftnb, finb fte auf Soften beS Auftraggebers anzubringen.

7. ©te ©achfchalung ift ber Steferfirma in fachgemäßer
Ausführung unb befenretn zu übergeben.

8. SMffen bie ©acïjbccïerarbeiten infolge rüdtftänbiger
Arbeiten anbetet Bauhanbwerter unterbrochen werben,
fo ftnb bie baburch erwachfenen SBartegelber ober gahr»
gelber nebft gettoerfäumniS ber ©achbecfer (ABerfarbeiter)
ju erftatten. Bei Arbeitsunterbrechung Infolge ungünftiger
ABitterung fann IMfefofienentfdfjäbigung nicht beanfprucht
werben. Sllüffen bie ©achbecferarbeiten auS etnem anbern
©runbe, ben bie Steferfirma nicht z« oertreten hat, unter»
brocben werben, fo fann fie ©ntfdpbigungen für Söarte»
zett ober gafjtgelber nebft 3«ttoerfäumniS ber ©achbecfer
oerlangen.

9. @tnb für bte gertigfieflung ber Arbeiten beftimmte
griften übernommen, fo ift bie Bett, In ber wegen un»
geeigneter SBitterung, wie Stegen, gcofi, ©djnee, Arbeiter»
ftretf auf ber BaufMe ober im SBerf ber Siefetfirma
nidht gearbeitet werben fann, ben griften hinzuzurechnen,
©tcfe Seit ift ben ©adhbecfern (Bkrfarbeitern) in febent
gaße zu befdhetnigen.

10. Bei anhaltenber ungünftiger ABiiterung, befonberS
im Sßlnter, ift bte Steferfirma nidht oerpftichtet, baS

Kleben oon ©achpappen ober «Streichen oorjunehmen.
11. ©runbfah ift/ baß Bebauungen tu ©açhpappe

unb fwlzjement währenb ber Ausführung unb bei ißapp»
bebadpngen etne geraume Bett nach ber Ausführung,
burch anbete Seute, tnSbefonbere £>anbwerfer, nicht be=

treten werben foßen. Afle ©tnfaffnngen, Befletbungen,
©urchbrech'angen unb Aufbauten foßen öabei bei tgnan»
griffnahme ber ©adhbecfung fertig fein. 2Benn btefeS nicht
ber gaß ift unb trotjbem bte Bebadçpng betreten wirb,
wte baS j B. fefjt otel bei boppeflagigen ißappbächern
unb Çolzjementbâchern nach Ö«0UU9 ber erften Sage
©achpappe notwenbig wirb, fo müffen etwaige Befchäbi»

gungen feitenS beS Auftraggebers getragen unb ber Siefer»
firma erfeht werben.

12. ©te gefifteßung ber Ausmaße hat gemeinfam zu
erfolgen, gtnbet ftd) ber Auftraggeber ober beffen Ber»
treter auf Anfudhen h^zu nicht bereit, fo foß baS oon
ber Steferfirma ermittelte 2Haß als richtig gelten. ®e»

meffen werben bte abgewicfelten gläChen. ©Inb bte Um»

fantungen an ben ©raufen auS ©achpappe gefertigt, fo
werben fie mitgemeffen. Öffnungen unter 1 m° groß
werben nicljt in Abzug gebracht; AnfÇhlfiffe an biefe unb
Branbmauern, fowte 2Bafferleiften finb, foweit fte auS

©adjpappe heïgefteEt finb, gefonbert z« bezahlen. Bet
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nur im Verhältnis zu den effektiven Auslagen ausge-
richtet; Nachèragêsubvenìwnen an Kreditüberschreitungen
werden nicht bewilligt, es sei denn, daß unvorhergesehene,
im Verlause der Arbeiten gemachte Entdeckungen eine
Erweiterung des Arbeitsprogramms erfordern, wobei
dann ein neues Beitragsgesuch einzureichen ist.

Das neue Reglement tritt sofort in Kraft.

Bedingungen
für die Ausführung von EindeckungS-

arbeiten mit Dachpappe und Holzzement.
In der letzten Zeit sind wir wiederholt angefragt

worden, in welche? Form die Bedingungen für die Aus-
führung von Eindeckungsarbeiten mit Dachpappe und
Holzzement und Klebemassen festgelegt werden sollten,
damit sie den Forderungen der Billigfeit gegenüber dem
Arbeitsoergeber und gegenüber dem Unternehmer einiger-
maßen gerecht würden.

Wir uàbreiten folgende Vorschläge:
1. Das Angebot ist nur für sofortige Zusage nach

Empfang gültig, wenn nicht in demselben eine andere
Frist festgelegt ist.

2. Das Angebot versteht sich bei einfachen und doppel-
lagigen Pappdächern für ein Neigungs - Verhältnis von
mindestens 1:6, bei Holzzementdächern von 1:20. Diese
Zahlen drücken das Verhältnis der Höhe zur ganzen
Grundlinie aus, gleichschenkliges Dreieck angenommen.

3. Eindeckungen mittels Dachpappe und Holzzement
schließen die Bedachung luftdicht ab, der Auftraggeber
muß daher Sorge tragen, daß sachgemäße Lüftung an

°
gebracht wird. Für Schwitzen. Tropfen der Dachschalung
und dadurch entstehende Schäden hastet die Lieferfirma
nicht.

4. Die Materialien und Geräte werden bei Platz
arbeiten frei Verwendungsstelle, für auswärtige Arbeiten
frei Bahnhof Empfangsstation geliefert. Die Entlade- und
etwaigen Abfuhrkosten, sowie die Wiederanfuhr der übrig
gebliebenen Materialien und Geräte trägt der Auftrag-
geber, erstere aber nur dann, wenn sie in Abwesenheit
der Dachdecker (Montagearbeiter, Werkarbeiter) eintreffen.
Das geringe erforderliche Brennmaterial zum Erwärmen
der Masse, sowie Sand zum Bestreuen der fertig ge-
stellten Dachfläche, sind bei auswärtigen Arbeiten vom
Auftraggeber rechtzeitig kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Der Auftraggeber nimmt die eingegangenen Materialien
und Geräte bis zur Übergabe an die Dachdecker in Schutz,
ebenso übrig gebliebenes Material und Geräte nach Ab-
reisen derselben. Bei auswärtigen Arbeiten trägt der
Auftraggeber dafür Sorge, daß die zurückgebliebenen
Materialien und Geräte sofort an die Lieferfirma zurück-
gesandt werden. Wenn der Auftraggeber nicht gleichzeitig
der Bauherr ist, hat er die vorstehenden wie nachstehenden
Verpflichtungen dem Bauherrn aufzuerlegen, soweit dieser

für die Ausführung derselben aufzukommen hat.
5. Der Austraggeber hat der Lieferfirma bei aus-

wärtigen Arbeiten Leitern und Gerüste, die zur Arbeits-
ausführung notwendig sind, kostenfrei zur Verfügung zu
stellen. Den andern an der Bauausführung beteiligten
Unternehmern ist aufzuerlegen, daß sie die Benutzung
der an dem Bauwerk vorhandenen Leitern und Gerüste
kostenfrei gestatten, ebenso die Mitbenutzung von vorhan-
denen Aufzügen, jedoch gegen angemessene Entschädigung,
und soweit die Arbeiten des Besitzers durch diese Be-
Nutzung nicht behindert werden.

0. Die nach den Unfallverhütungsvorschriften erfor-
Verliehen Rüstungen hat der Auftraggeber in gebrauchs-

fähigem Zustande zu stellen. Falls sie nicht vorhanden
sind, sind sie auf Kosten des Auftraggebers anzubringen.

7. Die Dachschalung ist der Lieferfirma in sachgemäßer
Ausführung und besenrein zu übergeben.

8. Müssen die Dachdeckerarbàn infolge rückständiger
Arbeiten anderer Bauhandwerker unterbrochen werden,
so sind die dadurch erwachsenen Wartegelder oder Fahr-
gelber nebst Zeitversäumnis der Dachdecker (Werkarbeiter)
zu erstatten. Bet Arbeitsunterbrechung infolge ungünstiger
Witterung kann Reisekostenentschädigung nicht beansprucht
werden. Müssen die Dachdeckerarbeiten aus einem andern
Grunde, den die Lieferfirma nicht zu vertreten hat, unter-
brachen werden, so kann sie Entschädigungen für Warte-
zeit oder Fahrgelder nebst Zeitoersäumnis der Dachdecker
verlangen.

9. Sind für die Fertigstellung der Arbeiten bestimmte
Fristen übernommen, so ist die Zeit, in der wegen un-
geeigneter Witterung, wie Regen, Frost. Schnee, Arbeiter-
streik auf der Baustelle oder im Werk der Lieferfirma
nicht gearbeitet werden kann, den Fristen hinzuzurechnen.
Diese Zeit ist den Dachdeckern (Werkarbeitern) in jedem
Falle zu bescheinigen.

10. Bei anhaltender ungünstiger Witterung, besonders
im Winter, ist die Lieferfirma nicht verpflichtet, das
Kleben von Dachpappen oder Streichen vorzunehmen.

11. Grundsatz ist, daß Bedachungen in Dachpappe
und Holzzement während der Ausführung und bei Papp-
bedachungen eine geraume Zeit nach der Ausführung,
durch andere Leute, insbesondere Handwerker, nicht be-
treten werden sollen. Alle Einfassungen, Bekleidungen,
Durchbrechungen und Aufbauten sollen dabei bei Jnan-
griffnahme der Dachdeckung fertig sein. Wenn dieses nicht
der Fall ist und trotzdem die Bedachung betreten wird,
wie das z B. sehr viel bei doppellagigen Pappdächern
und Holzzementdächern nach Legung der ersten Lage
Dachpappe notwendig wird, so müssen etwaige Beschädi-

gungen seitens des Auftraggebers getragen und der Ltefer-
firma ersetzt werden.

12. Die Feststellung der Ausmaße hat gemeinsam zu
erfolgen. Findet sich der Auftraggeber oder dessen Ver-
treter auf Ansuchen hiezu nicht bereit, so soll das von
der Lieferfirma ermittelte Maß als richtig gelten. Ge-
messen werden die abgewickelten Flächen. Sind die Um-
kantungen an den Traufen aus Dachpappe gefertigt, so

werden sie mitgemeffen. Offnungen unter 1 groß
werden nicht in Abzug gebracht; Anschlüsse an diese und
Brandmauern, sowie Wasserleisten sind, soweit sie aus
Dachpappe hergestellt sind, gesondert zu bezahlen. Bei

ItompnàÎLi'îS sdger^skîs, dlsnàs

VminlM àliwà K.-K. kisl
Mssà êsnâ pnàîs Ze-ogene Z

jetilK»» Ar>î iie, LiîsEN
Mgemkis Là- M Ziskldsàr dîz ZviZ mm Zreitî.

Lctilsàlàies Vsi'pàlllMlisnllLjLen.
lînsntt ?î>ï»s Sekìvei!. l.snlie8su8ste»ung kenn IS4I.


	Erhaltung historischer Kunstdenkmäler

